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Gesetz, mit dem die Bauo.dnung für Wien, das Wiener Kleingartengesetz 1996, das
Wiener Garagengesetz und das Wiener Aufzugsgesetz geändert werden
lverfahrensnovelle 2001 )

Der Wiener Landtao hat beschlossen:

Artikel I

Die Bauordnung für Wien, LGBI fürWlenNr 11/1930, zuletzt geändert durch das Gesetz

LGBI. für Wien Nr . . . . wlrd wre folgt geändeft

1. S 8 Abs.1 Z 4 vorletzte. Salz lautet:

"lnteressen der Nachbarn gelten als nicht verletzt, wenn diese dem Bauvofiaben

ausdrücklich zustimmen oder nicht spätestens bei der mündlichen Verhandlung

Einwcrrdungen, d e sich ihferArt nach auf S 134a Abs. 1 stützen, erheben."

2. S 65 Abs. 2 lit. c lautet:

t

"c) für die Richtigkeit der Bestätigung gemäß S 70a Abs. 1 der Ziviltechniker."

3. S 67 Abs. 1 lautet:

"(1) Auf der Grundlage der eingereichlen Unterlagen ist das Bauvorhaben von der

Behörde dahin zu überpftrfen, ob es den Bestimmungen dieses Gesetzes und den auf

Grund dieses Gesetzes eiassenen Verofdnungen entspricht. lm Zuge diesel Uberpdfung

ist die Behörde berechtrgt, die vofgelegten Unterlagen in jeder Hinsicht zu überprüfen. Die

Uberprüfung schafft nicht die Vermltung, dass dig vorgelegten Unterlagen richtig und

vollständig sind."



4. lm S 68 Abs. 5 trt  an die Stel le des Zrlates '{5 103 Abs. 8)" das Zitat "(S 103 Abs. 9)".

5. S 70a samt Überschrlft lautel:

"Vereinf achtes Baubewil l igungsveaf ahren

:. .

5 7Oa. {1) Wird den Bauplänen und erforderlichen Unterlagen gemäß S 63 die im Reh-

men serner Befugnls abgegebene Bestätigung eines Ziviltechnikers, der vom Bauweüef

und vom Planveafasser verschieden ist und zu diesen Personen in keinem Daenst_ oder Or-

ganschaftsverhältnis steht, angeschlossen, dass sie unter Einhaltung der öffentl ich-

.echtl ichen Bauvorschdften verfasst sind, f indet das vereinfachte Baubewill igungsverfahfen

und nicht das Baubewill igungsverfahren gernaß S 70 Anwendung. Hievon sind ausgenom_

men:

'1. Bauvo.haben, für die eine Bewill igung gemäß S 69 erforderlich ist;

2- Bauvohaben, für die elne Bewill igung gemäß S 71 beantfagt ist;

3. Bauvorhaben in Schutzgebieten, und zwar aui G.undflächen im Wald- und Wiesengürtel

sowie in Parkschutzgebieten;

4. Bauvorhaben in Efiolungsgebieten, und zwar auf Grundflächen in Pa*anlagen und auf

sonstigen für die Volksgesundheit und Erholung der Bevölke.ung notwendigen Grundflä-

chen i

5. Bauvorhaben in Gebieten, fÜr die Bausperre besteht;

6. der Abbtuch von Gebauden oder oaulrcnen Anlaqen in Schulzzonen:

7. Bauvorhaben unter Anwendung des S 75 Abs. 9;

L Bauvoüaben in Gebieten der Baukiasse Vl:

9. Bauvorhaben, für die eine GrundabterlungsbewlllLgung erforderlich ist ' aber noch nicht

vorliegt. sowie Bauvorhaben auf Bauplätzen odef Baulosen' die mit einem Bauverbot be-

haftet srnd;

10. Gebäude und bauliche Anlagen, deren Höhe 26 m ubefschreitet;

t
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11. Bauvorhaben für Betriebe, die in den Anwendungsbe.eich der Richtlinie 96/82lEG des

Rates vom L Dezember 1996 zuf Behe.rschung de. Cefahren bei schweren Unfäl len mit

gefähdichen Stoffen fal en;

12. Sondefbauteni

13. das Anlegen von Steinbnlchen. Schotter-, Sand-, Lehm- und Tongruben sowie anderer

Anlagen zur Ausbeulung des Untergrundes, ferner das Anlegen von Schlacken-, Schutt_

und lvlül lhalden,

14. bestehende jedoch nicht bewil l igte Bauten:

15. Bauvorhaben, die sich auf bereits begonnene Bauführungen beziehen und Über den

Umfang des S 60 Abs. 1 l i t .  c hinausgehen

(2) Werden die Vofaussetzungen fua das vereinfachte Baubewil l igungsve'fah'en gemäß

Abs. I nicht edull t  oder lst defen Erlai lLlng aus den vorgelegten Unlerlagen nicht beurtei l-

bar, ist dies dem Einreicher innefialb von einem lvlonat ab der EinfelchLrng mltzutel len'

Nach dieser Mittei lung hat die Behörde das Baubewil lrgungsverfahren gemäß S 70 durchzu-

fLlhren.

(3) Auf Grund der vol lständig vorgelegten Unterlagen hat die Behörde lnsbesondere zu

prüfen:

'  
1. die Übereinstimmung des Bauvorhabens mit dem Flächenwidmungsplan und dem Be-

bauungspLan;

2. die Einhaltung der baulichen Ausnützbarkeit des Bauplatzes beziehungsweise Bauloses:

3. die Einhaitung de.bekanntgegebenen Bebauungsbestlmmungen;

4. die Einhaltung der Abstände von den G.enzen des Bauplatzes beziehungsweise Baulo'

5. die Einhaltung der zulässigen Gebäudehöhe Gebäudeum.isse beziehungsweise Struk-

tufen;

6- die Versorgung mit gesundheit l ich einwandfrelem Tankwasser,

7. die Einhaltung der Bestimmungen !ber dle außere Gestaltung von Gebäuden und baulF

chen Anlagen (S 85).



(4) Ergibt die Prufung nach Abs.3 und S 67 Abs l dass die Bauführung unzutassig ist,

ha td leBehördeb innendre iMona tenab ta tsach l ] che rVor lagederVo | | s tänd igen tJn te | | a .

gen, in Schulzzonen blnnen vier Monalen, die Bauführung mlt schrif t l ichem Bescheid unter

Anschluss zweief Ausfeatigungen der Eaupläne zu untersagen Wird die Baufuhrung unter_

sagt, lst sie einzustel len Wenn außeftalb von Schutzzonen das Bauvorhaben von maß_

geblichem Einl luss auf das ö.t l lche Stadtbrld und deswegen d e Befassung des Fachbeira-

tes für Stadtplanung und StadtgestaLtung erforderl ich ist beträgt die Frist für die l lntersa-

gung vier Monate; dies ist dem Einfeicher nnerhaLb der Frlst von drei [ ! lonaten ab taisdchli-

cher Vorlage der vol s!äno qen Jnlefaqen -nrlzule'Len

(5) Untersagungsbescherde gemaß Abs' 4 und Mittei lungen gemäß Abs 2 und 4 gelten

auch dann als aechtzeit ig zugestel l t .  wennsLe def Behorde wegen Unzustel lbarkeit zurück_

geSIe Lt v\erden.

16) Erfolgt keine lvlrt tei lung gemaß Abs 2 darf mit der Bauführung begonnen werden'

(7) Bei Baubeginn hat der Bauwetuer eine von der offentl ichen Verkeh'sf läche be-

ziehungsweise dem Aufschließungsweg deutl ich und dauernd sicht- und lesbare TafeL an

der von der Baufrlhrung betroffenen Liegenschaft anzubrlngen aus der neruorgen(

1. um welches Bauvorhaben es slch handelt

2- das Datum des Baubeginns und

3. die zuständige Behörde.

Diese Tafel muss mindestens drei Monate ab Baubeginn belassen werden Gtenzt die von

de. Bauführung betroffene Liegenschaft an mehrere öffentirche Verkehrsflächen oder Auf-

schließungswege, ist an jeder dieser Verkehrsflächen e ne solche Tafel anzubnngen

(8) Nachbarn (S '134 Abs. 3) können ab Einreichung des Bauvorhabens ber der Behörde

Akteneinsicht (S 17 AVG) nehmen und bis längstens drei Monate nach dem Baubeginn

(S 124 Abs.2) Einwendungen im Sinne des S 134a vorbringen und damit beantragen' dass

die Baubewii i igüng versagt w .d Vom Zertp!nkt der Ethebung solcher Einwendungen an

s indd ieNachbarnPar te ien 'E inespä te reE | |angungde |Pade is te | | L ]ng (s1344bs .4 ) | s t

ausoescnlossen



(9) Die Versagung der Baubewill igung hat mit schrlft l ichem Bescheid unter Anschluss

zweie. Ausfertigungen der Baupläne zu edolgen. Witd die Baubewalligung versagt, ist die

Bauf ührung einzustellen.

( 10) Edolgt keine rechtskräftige Versagung der Baubewilligung oder eriangen die Nach-

barn keine Parte stellung gemäß Abs. 8 gllt das Bauvoftaben als mit rechtskräitigem Be'

scheid gemäß S 70 bewill igt. War die Beslätigung gemäß Abs. 1 inhaltl ich unrichtig und

ergibt slch daraus eine Vedetzung von sublektiv-öffenu chen Nachbarfechten (S 134a)' ist

das Verfahren auf Antrag eines in seinen Nachbarechten veietzten Nachbarn wleder auf-

zunehmen wenn der Nachbar ohne sein Ve.schulden daran geh nden war, dies gernaß

Abs. I geltend zu machen; VerschuLden llegt insbesondefe dann nlcht vor' wenn die Tafel

(Abs. 7) nicht zeitge.echt angebracht ode. voeeitig entfernt worden ist und die Bauführung

für Nachbarn als solche nicht erkennbar war' Eine Wiederaufnahme ist unzulässig wenn

seit der Fertigstellungsanzeige anehr als drel Jahre verstflchen srnd Darübe' hinaus lst

5'137 sinngemäß anzuwenden. ,*

( 1 1) Leistungen, deren Erbnngung gesetztrch als Voraussetzung zur Erteiluifö der gau-

bewill igung gefordert wird oder die anlässlich der Baubewill igung vorzuschreiben sind, hat

die Behorde unmittelbar nach angezeigtem Baubeginn vo.zuschreiben. Dies gilt auch für

die bescheidmaßige Feststellung, um wie viel die Zahl der Stellplätze hinter dem gesetzlich

gef ordenen A!smaß zur!ckbleibt."

6. S 71 ietzter Satz lautet:

"Der Bewill igung düden durch dieses Gesetz gegebene subjektiv-öffentl iche Rechte nicht

entgegenstehen und es darf die Bebaubafteit der Nachbargrundflächen nicht vermindert

werden, es sei denn, dass der Berechtigte der Bewill igung ausd'ucklich zugestimmt hat

oder keine Parteistellung (S 134 Abs. 3) eflangt hal '

7. Dem S 73 Abs. '1 wjrd folgender Satz angefugt:

"Abweichungen von Bauplänen, die gemäß S 70a ausgeführt werden dürfen, sind nur im

Wege eines Verfahrens gemäß S 70a zulässlg.

l
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8. S 73 Abs. 2 zweiter Satz lautet:

"Eine Tafei gemäß S 7Oa Abs. 7 ist nur aufzustel len, wenn die lMöglichkeit besteht, dass

durch die beabsichtigte Abweichung von Bauplänen' die nach diesem Gesetz ausqeführt

werden dÜrfen, subiektiv-öfientl iche Nachbarrechte (S 134a) beruhd werden

9. lm S 134 Abs. 3 drit ter Satz tr i t t  an die Stel le des Punktes ein Strichpunkt Folgender

HaLbsatz wird angef ügtl

"das Recht auf Akteneinsicht (S 17 AVG) steht Nachba.n bereits ab Einreichung des Bau'

vornaoens ber der Behorde zu.

Artikel l l

Das Gesetz über Kleingänen (Wiener Kleingartengesetz 1996) LGBl für Wien Nr' 57/1996,

zuletzt geändeft dLr.ch das Gesetz LGBI fÜr W en Nr 12l1999' wird wie folgt geändert:

1 S 8 A o s . 3 Z 4 l a u t e t :

"4. die Angabe über die Art der BeseitigLlng der Abwässer;"

2 . S B A b s . 5 e n t f ä l l t .

3 .  S  8  Abs .6 lau le t :

"(6) Ergibt die Prüfung der Angaben in den Bauplänen gemäß Abs 3' dass die Baufüh-

rung unzulässig ist, hal die Behöfde binnen drei Monaten ab tatsächlicher Vodage der voll-

ständigen Unterlagen die Batlfuhrung mit schrift l ichem Eescheid unter Anschluss einer Aus-

fertigung der Unterlagen zu untersagen Wird die Bauführung untersagt, ist sre einzustel-

len."



4..S 8 Abs. I lautet:

"{8) Nachbam (S 134 Abs. 3 der Bauordnung für Wien) können ab Einreichung des Bau-

vorhabens bei der Behörde Aktenetnsicht (S 17 AVG) nehmen und bis längstens drei Mona-

te nach dem Baubeginn (Abs. 4) Elnwendungen lm Sinne des S 134a der Bauofdnung für

Wien vorbnngen und damit beantragen dass dre Baubewil l igung versagt wird. vom zeit-

punkt der Efhebung soLcher Einwendungen an s nd die Nachbarn Parteien Eine spatere

Erlangung der Parteistel lung (S 134 Abs. 4 der Eauofdnung für Wien) ist ausgeschlossen

Bei nachkäglichen Baubewil l ig!ngen hat der Bauwe.bef die Nachbam von der Einreichung

des Bauvorhabens bei der Behoade nachwelsl lch n Kenntnis zu setzen; dleser Nachweis ist

den Einreichunterlagen enzuschließen. Def Lauf der Frst fur die Elnwendungen beginnt In

diesem Fall mit der Verlautbarung der E nreLchung m Anrtsblatt der Stadt W en (S 131a der

Bauordnung für Wien).

5. S I Abs. 10lautet: . t r
a

"(10) Erfolgt keinä rechtskräftige Untersagung der Bauführung oder Versagung der 8au

bewill igung oder erlangen d e Nachbarn keine PadeistellLlng gemaß Abs S gilt das Bau-

vorhaben hinsichtl ich def Angaben ln den Bauplänen gemäß Abs 3 als gemäß S 70 der

Bauordnung für Wien bewill igt; S 7Oa Abs. 11 der Bauordnung fÜr Wien gilt sinngemäß

Maßgebend für die Beu.teilung des Bauvofiabens st die Rechtslage im Zeitpunkt der Vor'

lage der vollständigen Unte agen.'

6. Dem S 11 wird folgender Abs. 3 angefügt:

"(3) Die Fertigstellung von Hauskanälen oder Senkgruben ist, sofem nicht Abs. 1 zur

Anwendung kommt, der Behörde vom Bauweöer, vom Eigentumer {einem t\ '4iteigentümer)

der Baulichkeit ode. vom Grundergentümer (ernem Grundmiteigentümef) schrift l ich zu meF

den. Dieser l\4eldung ist eine Erklärung des Bauführers samt Plan anzuschließen, dass der

Kanal oder die Senkgrube entsprechend den Bauvorschriften ausgefühd worden ist "



Artikel l l l

Das Gesetz über Anlagen zum Einstellen von Kraftfahzeugen und über Tankstellen in

Wien (Wiener Garagengesetz), LGBI. fur Wien Nr 22/1957, zuletzt geändert durch das

Gesetz LGBI. füf Wien Nr. 43/1996, wird wle folgt 9eänden:

1  52Abs 2 'au te t :

"(2) Anlagen zum Einstellen von Kraftfah.zeugen sind Garagen (Einstell 'äume) oder Ein-

stellplätze sal.nt den dazugehörigen Nebenanlagen sowie Garagengebäude "

2. In S 3 Abs. '1 laLltet der Einleilungssatz:

"sofern nicht S 62a der BaLlordnung fur Wien zur Anwendung kommt' bedurfen einer

behördlichen Bewill igung im Sinne de. SS 60 und 70 7Oa odet 71 der Bauordnung für

3. In S 3 Abs. 1 tritt nach lit. d an die Stelle des Punktes ein Strichpunkt Folgende lit e wird

angefügt:

"e) die Errichtung oder Anderung von Anlagen ftlr die Be- und Entlüftung von Garaoen "

4. S 4 Abs. 3 erster Satz laLltet:

"lm Wohngebiet sind Anlagen zum Einstellen von Kraftfahrzeugen bis zu einem höchsten

zulässigen Gesamtgewlcht von 35OO kg sowie von Autobussen für Beherbefgungsbet' iebe

zulässig."

5. S 4 Abs. 3 zweiter Satz entfällt.

Artikel lV

Das Wiener Aufzugsgesetz, LGBI. für Wien Nr. 1211953, zuletzt geändert durch das GeseE

LGBI. iur Wien Nr. 38/2001, wird wie folgt geanden:



1. S 3a Abs. 1 lautel:

"(1) Wird im Zuge eines Verfahrens gernäß S 70a der Bauordnung für Wien für die Er-

. ichtung eines NeLr-,. Zu- ode. Umbaues gleichzeit ig die Erichtung oder die wesentlache

Anderung eines Aufzuges vorgesehen und lst den Plänen und den gernäß S 3 erforderl i_

chen Unteiagen dre im Rahmen seiner Befugnls abgegebene Bestätigung elnes Zivi l tech-

nikers, der vom Bauwerber und vom Planvedasser vefschieden stundzudiesen Personen

in keinem Dienst- odef Oaganschaftsverhältnrs steht, angeschlossen' dass sie unter Einhal_

tung der öffentl ich-rechtlchen Vorschnften verfasst vol lständ g und inhalt l ich r ichtig sind

und die Baupläne mit deo Planen fÜr den Alfzug ubere nstlmmen gl l tdie Errichtung oder

wesentl iche Anderung des Aufzuges zugle ch mit dea Belvi l l igung des Neu- Zu- odea Um-

baues als m t rechtskraftLgem Bescherd gemaß S 3 Abs. '1 dreses Gesetzes in Verbindung

mrt S 70 dea Bauordnung fur Wien bewrl l lgt.

2. lm 5 3a Abs. 3 t i t t  an dle Stel le des Wortes lediglrch das Wort " insbesondere"

Artikel V

Inkrafttreten und Ü bergangsbestimmungen 
S

(1) Dieses Gesetz tr i i t  anit dem serner Kundmachung folgenden Tag In Kraft

(2) Für alle zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängigen Verfahren gelten die

blsherigen gesetzlichen Bestimmungen Vedahren gemaß S 70a der Bauo.dnung für Wien

sind jedoch nach l\ laßgabe des Art. I Z 5 di-"ses Gesetzes zu beenden, wobei vor lnkrafttre-

ten dieses Gesetzes erfolgte rechtserheb lche Akte und e.füllte Tatbestände wirksam blei-

0en

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdlaektor:
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zum cesetz, mit dem die *""-",":::;,:i lrl *,""". Kreinsartensesetz 1sso, das
Wiene. Garagengesetz und das Wlener Aufzugsgesetz geändert werden
(Verf ahrensnovelle 2001 )

Problem: Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 12.12.2000,

G 97/00-9, den S 70a de. Bauordnung für Wien (betreffend das

vereinf achte Baubewill igungsveriahren) f ür verfassungswidrig erklärt.

Schaffung einer verfassungskonformen Regelung des vereinfachten

Baubewill ig!ngsverfahrens.

Ziel:

Lösuno: Neufassung der Bestimmungen über das vereinfachte

BaubewiligLrngsverfahren unter Benicksichtigung der Rechtsansicht

des Verfassungsgerichtshof es.

Altemativen: Entfall der Möglichkeit eines vereinfachten Baubewilligungsverfahrens.

Auswirkunqen auf die Beschäftiqunq und den Wi.tschaftsstandort Wien:

Durch die Ermöglichung eines irüheren Baubeginns im vereinfachten

Baubewill igungsverfahfen können aus baurechtlicher Sicht die

Ansiedlung von Betrieben und die Errichtung von Wohnhäusem

rascher realisied werden.

De. Stadt Wien, dem Bund oder anderen Gebietskörperschaften

erwachsen keine zusätzlichen Kosten.

Verhältnis zu Rechtsvorsch ften der Eurooäischen Union:

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich

des Rechtes der Eufopäischen Union.

Besondef heiten des Norme.z euqunqsverf ahrens: Keine.

Kosten:

12.6.2001 GE 59-2001 Ew VB EB Stand 07062001.doc r2.C.200r
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E  R  L A  U  I  E  R  N  D  E  B  E  M  E  R  K U  N G  E  N

zum Gesetz, mit dem d e Bauo.dnung für Wien' das Wiener Kleingartengesetz 1996' das

Wiener Gafagengesetz und das Wiener Aufzugsgesetz geändert werden (Verfahrens-

novelle 2001)

A) Allqemeines

De. Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 12 12 2AA0 G 97100-9 den S 70a der

Bauordnung iur Wien (betreffend das vereinfachte BaubewrLligungsvedahren) in der 1997

in Kraft gesetzten FassLlng für verfassungswldrg erklan Begrundetwi'd deses Efkenntnis

im Wesentl ichen dam t, oass

1. durch die Einschrankung der Prufungsbefugnis der Behörde auf die Punkte des Abs 3

undd iedami tVe rbundeneE]nsch |änkungde . |V logchke i te ine |Un te rsagungderBau füh .

aung die Verletzung anderer zwlngendef Bauvorschdften eLner Kontrol le im Instanzenzug

bzw. durch die Gerichtshofe des öffentl ichen Rechtes entzogen wuroe'

2. es nicht ausgeschlossen sei dass ein Zivi l technlker die in Abs l geforderte Erklä'ung zu

von ihm selbst vedassten Baupiänen ab9lDt

3. der Begrnn der Einwendungsfrist fuf die Nachbarn insofem an einen untauglichen Zeit-

punkt angeknupft werde, als der Baubeginn für dle Nachbarn nlcht erkennbar se n rnuss

und

4. eine Regelung fehle, dass den Nachbarn bereits vor de' Erhebung von Einwendungen

das subiektive Recht auf Aktenelnsicht zusteht

Dadurch würden der Gleichheitsgrundsatz bzw das rechtssiaatliche P'inzip verletzt'

Fes tzuha | ten i s t ' dassde IVer fassungsger i ch tsho f |au tdemz i t i enenErkenn tn i sgegenRe.

gelungen zur Vereinfachung und Beschleunigung des Baubewil l igungsverfahf€ns an slcn

keine verfassungsrechtl lchen Eedenken hat Welte's geht der Verfassungsgerrchtshof aus-

drück ich davon aus, dass der Geseizgeber verfassungsrechtl ich zulässigerweLSe in einem

Baubewil l igungsverfah.en die Mitwlrkung von Zivitechnlkern vofsehen darf '  deren Bestäti-

gungen als öifenulche Llrkunden in Baubew I lgungsverfahren entsprechend berücksichtigt

werden. Außerdem stel l t  der Verfassungsgerichtshof fest dass es dem Gesetzgebef von

30.4 2oO1 GE 59-2001 EW V8 EB Sland 2-4_2001 de 1l 6 2001



l.

Verfassungs wegen nicht vefwehrt ist, eine Regelung zu tfeffen, gemäß der die Frage der

Zulässigkeit der Bauführung - n Form der Nichtuntersagung der Bauführung - zunächst

nicht mit den Nachbarn eröde.t wird, sondefn gemäß der die Nachbarn erst im Nachhinein

und nur zeit l ich begrenzt die 1\,4öglichkeit e.halten, Elnwendungen zu e.heben und damit zu

beantfagen, dass die Baubew gung versagt wid

Das System des vereinfachten Baubewil l igungsverfahrens nach S 70a der Bauordnung für

Wien wird somit vom Verfassungsgerichtshof ln vedassungsrechti iche' HLnsicht ncht In

Frage gestel l l .  Es soll  daher dlfch die gegenständliche Novelle drese Bestmmung unter

Berucksichtigung der oben dargelegten Rechtsansicht des verfassungsgenchtshofes ver-

fassungs(orto'm neu getassl we'den

Weitere Anderungen dlenen dea Harmonisierung der Rechtslage bzw lfagen Erfordernis_

sen der Praxis Rechnung.

Bezrlgl ich der f inanziel len AuswiRungen ist zu bemerken' dass die Novelle im WesentlF

chen kostenneuüal ist

Durch die Ermöglichung der DurchfÜhrung eines vefeinfachten Baubewil l igungsverfahrens

gemäß S 7Oa der Bauordnung für Wien fÜr Anlagen zur Be- und Entlüftung von Garagen

(vgl. Ad. l l l  Z 2 u^d 3) sind nicht bezifferbare gerlngfLrglge Einsparungen der behördl ichen

Kosten zu erwanen.

Dem Bund oder ande.en Gebietskörperschaften erwachsen keine zusätzl lchen Kosten'

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Wien sind durch die vor-

l iegende Novelle tnsofer' l  zu erwaden, als dadurch' dass im vefeinfachten Baubewil lF

gungsvedahren nach S 70a ein frühe.er Baubeginn moglich ist, aus baurechtl icher Sicht die

Ansiedlung von Betrleben und die Errichtung von Wohnhäuse'n rascher real siert werden

können.



B) Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel | (Bauordnung für Wien):

z u Z l  ( S 8 ) :

Die Anderung in Abs. 1 Z 4 ist erforderl ich, da mit dem Bundesgesetz BGBI. Nr' 158/'1998

die lm S 42 Abs 1 des Allgemenen VeMa tungsvedahrensgesetzes 1991 enlhaltene An-

nahme der zustimmung der Bete gten zum verfahrensgegenstand im Falle de' l jnterlas_

sung von Einwendunqen ersatzlos gestr crlen wurce

Z u z 2 ( S 6 5 ) :

Die Anderung des Abs 2 1t c erfolgt zwecks Anpassung an die Terminologre des neuen

S 70a Abs. 1 (Z 5)

l

Z u Z 3 ( S 6 7 ) :

lm ersten Satz des Abs. 1 wird klargestellt dass dle Überprtlfung des Bauvorhabens durch

dle Behörde stets auf der Basis der elngere chten Unterlagen zu erfolgen hat Die Behörde

kann daher etlva den von elnem Ziviltechnikef im Rahmen seiner Befugnis bestätigten Un-

terlagen den Glauben schenken, der den von ihr in ihrem Wirkungsbereich ausgestellten

öffentl ichen Urkunden zukommt; somit erbrlngen diese Unterlagen den Beweis der inhaltl!

chen Richtigkeit im Sinne von öffentl ichen Urkunden (vgl. S 4 Abs 3 Ziv ltechnikergesetz

1993). De. Behörde ble bt es jedoch unbenommen. diese Untedagen zu pnlfen sowie allen-

falls einen Gegenbeweis zu führen Anderefseits schafft die UbePrufung der vorgeleglen

Unterlagen durch die Behörde nicht die Vefmutung, dass sie richtig und vollständig sind

(vgl. Abs. ' l  letzter Satz).

lm Zusammenhang mit der behöfdlichen Überprufung soll es im Ubr'gen keinen Unter-

schied rnachen, ob das Verfahren gemäß S 70 odef ge'näß S 70a durchgeführt wird



Durch die Anderung des ddtten Satzes des Abs. 1 sol l  klafgestel l t  we.den' dass die Behör-

de nlcht nur Gutachten und Berechnungen, sondern etwa auch Pläne in ieder Hinsicht ü_

berprüfen kann.

Der zweite Satz des Abs. 1 entfällt, da die Beschaffenheit von Ausfahnen ohnehin in den

SS 5 und 1O des Wiene. Gafagengesetzes geregelt ist.

Z u Z 4 ( S 6 8 )

Die Anderung des Abs. 5 ist darin begründet dass in dieser Bestimmung in der Fassung

der Techniknovelle LGBI fuf wen Nr 37/2001 aLlf G.und eines Redaktionsversehens auf

S 103 Abs B statt - richt gerweise - auJ S 103 Abs 9 verwiesen wird'

Z u Z 5 ( S 7 o a ) :

Diese Bestimmung w rd im Hinblick auf den Umfang der Anderungen sowie zwecks Uber-

sichtl ichkeit zur Ganze neu gefasst.

lm Abs. 1 wird zunächst klafgestellt, dass det Ziviltechnrker im Rahmen seiner Befugnrs

hinsichtl ich der eingereichten Unterlagen Ledigiich eine Bestatigung dahingehend ab-

zugeben hat, dass sLe unter Einhaltung der öffenti lch'rechtl ichen Bauvorschriften (Bauofd-

nung für Wien samt Nebengesetzen und Durchfuhrungsverordnungen' insbesondere auch

derF |ächenwidmungs.undderEebauUngsp|äne) -undn ich tdero f fen t | i ch . rech t l i chenVor -

schr i f tensch lech th in_Ver fass tWurden 'Eshande| ts ichh iebe iumeinepfü fendeLe is tung

des zlviltechnLkers im sinne des s 4 Abs. 1 Ziv ltechnikergesetz 1993. Fehlt die Bestätigung

des Ziviltechnikers, so handelt es sich nicht um erne Einreichung nach S 70a und es ist da-

her das Verfahren gemäß S 70 durchzufuhren

weitefs wird zum zwecke def sicherstellung der unabhängigkeit des die Bestätigung nach

Abs. '1 abgebenden Ziviltechnikefs eine Unve.einbarkeltsregelung in die Bauordnung für

Wien aufgenommen lm Übrigen sieht S 14 Abs 2 des Ziviltechnikergesetzes 1993 ohnehin

vor, dass Ziviltechniker Beurkundungen n Sachen, an denen sie selbst, ihr Ehegatte sowie

bestimmte hnen nahestehenden Peasonen beteLlgt snd bzw bei Vo'l iegen enes sonsti-

gen Befangenheltsgrundes, nicht volnehr.en duden Es wird somlt insofern das sogenann-



te "Vier-Augen-P.inzip" gewahn, als etwa ein Baumeister im Rahmen seiner gerechhgung

einen Bauplan verfassen darf, wähfend die Bestätigung Über die Einhaltung der Bauvor-

schriften sodann durch eLnen Zivlltechniker erfolgt

Zur deutlicheren Abgrenzung des S 7Oa von S 70 wird einerseits der erste Satz des Abs l

diesbezuglich ergänzt und andeferseits der Kalalog der Ausnahmen im zweiten Satz des

Abs. 1 efwerte.t.

Für die Pnifung des

S 70 oder S 70a zu

dieses lvlonats dart

Bauvorhabens durch die BehÖrde allein hlnslchtl ich def Ffage, ob es

untersteLen ist. genlgt eine Frist von einem Monat (Abs 2). Mit Ablauf

mit der BaufLlhrung begonnen werden (Abs 6)

Wie im Allgemeinen Te der Erläuternden Bemerkungen dafgelegt'  hat der Verfassungsge_

richtshof festgesie Lt, dass die I\ l l twlrkung der Zivi l technrker im Bautrewil l igungsvertahren

jedenfal ls zulässig st. Die Behörde .r 'russ jedoch rechtl ich auch in der Lage seln' trotz der

Erklärung eines Zivi l technikers ein Bauvorhaben n ieder Richtung zu uberprÜfen Llnd erfor-

derl ichenfal ls die Baubew gung zu untersagen. Es wird daher irn Abs 3 die Prufungsbe-

fugnis der Behörde nlcht mehr eingeschfänkt sondern es we'den ledigl ich demonstratlv

einige Punkte angeführt, die von der Behörde iedenfal ls zu pdfen sind Dazu gehört ge-

genüber de. b sherlgen Rechtslage (Z 6) nicht mehr dre Schmutzwasserentsorgung' weil  die

Hauskanalführung seit def Stadtplan!ngsnovelle zur Bauordnung fÜ' Wien nlcht menr unter

die Bewil i igungspfLrcht des S 60 in Verbindung mlt S 70 fälLt, sonde'n nach S 62a ein bewit lF

gungsfreies Bauvorhaben darstel l t ;  darÜber hinaus ist die Angabe t iber die Art der Beseit l-

gung def Abwässer gemäß S 64 Abs. 1 l i t .  g bere ts in die Ba!pläne aufzunehmen'

Für die Prüfung der eingereichten Unterlagen nach Abs. 3 Llnd S 67 Abs l und eine al l fäl l i -

ge Untersagung der Balfuhrung sleht der Behörde nach Abs 4 eine Frist von 3 Monaten

bzw. in Schutzzonen von 4l l lonaten zLlr Verfugung De Prüfung al ler Unterlagen steht der

Behö.de ledigi ich als MÖglichkeit offen sie ist ledoch nicht ausdrt lckl iche Verpi l ichtung Die

Behöfde kann vrelmehr davon ausgehen dass ihr auf Grund der Bestätigung des Zivi l tech-

n kers. d.h. auf der Basis ener öffent lchen Urkunde nachgewiesen rst, dass die BaLlvor_

schrif ten eingehalen sLnd. Eine genaue, ns Detai l  gehende lnhalt l iche Pruiung des Bau-

V o r h a b e n s r n ü s s t e d i e B a u b e h o . d e n L l r d a n n V o m e h m e n ' W e n n s i e b e i P | ü f u n g d e r P ] ä n e



gemäß Abs. 3 auf Mängel stößt,

gung des Ziviltechnikers in Zweifel

Aus praktischen Überlegungen wird in Abs ' l

gemäß S 7Oa mit Planwechselbewill igungen

lässig sein soll.

die geeignet sind, die inhalt l iche Richtigkeit der Bestäti-

zu zrehen.

festgelegt, dass eine Mischung von Verfahren

gemäß S 73 in Verbindung mit S 70 nicht ztl-

Abs. 5 entspricht der bisherigen Rechtslage und lehnt sich an die Regelungen des S 360

Abs.2 bis 4 der Gewerbeordnung 1994 an'

ln dem oben zit ierten Erkenntnis stellt der Verfassungsgerichtshof fest dass es verfas-

sungsrechtlich zulassig ist ein Bauvorhaben zunächst nicht rnit den Nachbarn zu eronem

sondern dlesen erst im Nachhinein zeitl ich begrenzt die [ '4ög]chkeit einzuräumen Einwen-

dungen zu erheben. Um den Lauf der Fist fur das Einbringen von Einwendungen - wie

bisher - mit dem Baubeglnn auszll losen muss dieser aber eindeutig erkennbar sein damit

die Nachbarn ihre Rechte wahren kdnnen Abs T nofmiert daher' dass der Bauwerber bet

Baubeginn an der Liegenschaft eine Tafel anzubringen hat deren Angaben die Nachbarn

in die Lage vefsetzen, Akteneinsicht zu nehmen und allfäll ige Einwendungen gegen das

Eauvorhaben rechtzeitig zu erheben

lm Abs. I wird entsprechend dem z trenen Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes festoe-

legt, dass den Nachbarn das Recht auf Akteneinslcht bereits ab Einreichung des Bauvo'-

habens zusteht-

Die Abs. 9, 1O und 'l l entsprechen der bisherigen Rechtslage'

Z u Z 6 ( S 7 1 ) :

H ins ich t l i chderAnderungdes |e tz tensatzeswi rdaufd ieEr |äu terungenzus8Abs. lz4

(Z 1) verwiesen.

Z u Z T u n d S ( S 7 3 ) .

i



F

:

i:

Zur Wahrung der Nachbaffechte im Falle einer Planwechselbewil l igung in einem Verfahren

gemäß S 70a wird der zwerle Satz des Abs 2 neu gefasst.

Z u Z g r S l 3 a ) :

Die Ergänzung des Abs. 3 dient zur Herstel lung des Gleichklangs des Baubewil l igungsver-

fahrens nach S 70 mit denr vereinfachlen Baubewil l igungsverfahren nach S 70a (Z 5)

Zu Art ikel I l  (Wiener Kleinganengesetz 1996):

Z u Z l  b i s  5  ( S  B ) :

D e NeLrfassung des Abs. 3 Z 4 ertotgt 'rn Analogie zu S 64 Abs '1 l i t  g der Bauordnung für

Wien in der Fassung def StadtpLanungsnovelle

Auf Gnind der E.lerchterungen des Wienef Kleingadengeselzes 1996 ist der Umfang e'nes

nach diesem Gesetz bewil l igungspfl ichtlgen Bauvornabens relativ gering Es erschelnt da-

her entbehrl ich, eine zu S 70a Abs 3 der Bauofdnlng füf Wien (Art- l  Z 5) analoge Rege-

lung hinsichtl ich def Prüfungsbefugnis def Behörde zu treffen weshalb Abs 5 entfal len

kann .

Die behördliche Prüfi.lng eines eingereichten gauvo.habens e'folgt auf der Bäsis der in clen

Bauplänen gemäß Abs. 3 enthaltenen Angaben; dies wlrd ln Abs 6 klafgestel l t '

Durch die Neufassung des Abs. 8 wird der Gleichklang mit S 70a Abs' I  der Bauordnung für

Wen hinsichtl ich der Gewährung de. Akteneinsicht für die Nachbam hergestel l t-

Da sich in Folge der räumllchen Begrenztheit eine' Kleingartenanlage eine Bauführungstä-

t igkeit nicht vebergen lässt und daher stets von al len Nachbam wahrgenommen wird ist

die Aufstel lung einer Tafel mit dem Inhalt des S 7Oa Abs 7 de' Bauordnung fÜr Wien nicht

e r f o | d e | | i c h I m F a | | e d e r E i n r e i c h u n g e n e s B a u v o r h a b e n s z w e c k s E | | a n g u n g e | n e r n a c n . . ,

t fägl ichen Baubewil l lgung hat der Bauwerber hingegen die Nachbarn hievon ausdrl ickl ich in

Kenntnis zu setzen und dles dea BehoTde nachzuwelsen



a
"i1

Abs. '10 wird im Hinblick auf den Entfal l  des Abs. 5 und die Neufassung des Abs 6 adap-

taert-

Z u z 6 ( S 1 1 ) :

Oie Anfügung des Abs. 3 erfolgt zwecks Vermeidung der mit fehlerhaften Kanalanlagen

verbundenen gesundheitl ichen Gefahren in Analogre zu der Regelung des S 62a Abs- 6 der

BauordnLrng für Wien in der Fassung der Stadtplanungsnovelle

Zu Artikel l l l  (Wiener Garagengesetz):

Z r Z l  \ 9  2 )

lm Abs.2 wird zur Vermeidung von Missverständnissen klargestellt dass die im-Abs 3a

angefLlhrten Garagengebäude Jedenfalls untef den Begnff der "Anlagen zum Einstellen von

Kraftfah.zeugen" fallen

Z u Z 2 u n o 3 ( S 3 )

Da S 61 der Bauordnung fur Wren die (bescheldmaßige) Vorschreibung von Auflagen

zwecks Hintanhaltung von unzulässiqen Beeint'ächtrgungen vo'sieht' kann die Bewill igung

von Lüftungsaolagen nach dieser Bestimmung n cht im Rahmen eines vereinfachten Bau_

bewi I gungsverfahfens nach S 70a der Bauordnung fur Wien erfolgen Hingegen ist bei der

Bewill lgung von Anlagen fur die Be- und Entlüf1ung von Garagen lm Hinblick auf die Be-

stimmungen der SS 19 und 33 des Wienef Garagengesetzes die Vorschreibung von Aufla-

gen nicht erfordedich Es werden daher solche Anlagen nach S 3 Abs l l i t e einer Bewill i-

gung nach dem Wiener Garagengesetz untefworfeni gleichzeitig wird durch die Anderung

des Einleitungssatzes des S 3 Abs t hefuf dle Durchfuhrung eines ve'einfachten

Baubewill igungsverfahfens im Sinne des S 7Oa der Bauordnung für Wien ermöglicht'

Z u Z 4 l 9 4 ) .

Der erste und zweite

sammengefasst und

Satz des Abs. 3 werden zur Veameidung von IVlissverstänclnrssen zu-

k afer formulrert



Zu Artikel lV (Wiener Aufzugsgesetz):

Z u Z l u ^ d 2 ( S 3 a )

Abs. '1 und 3 werden im Hinblick auf die Neufassung des S 70a der Bauordnung für Wien

(Art. 1Z 5) adaptiert.
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